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2» Anforderungen an die Gewahrleistung des Beweiswertes der
-Fe s t-n а h fn e-b e r i c b't e-

Festnshmeberichte können ebenso wie Beobachtungsberichte und 
andere Aufzeichnungen, die im Zusammenhang mit der Aufklärung 
oder Verhinderunq der Straftat vor der Einleitung eines Er- 
mittlungsVerfahrens entstehen, für den Prozeß der Beweisführung 
wichtige, unentbehrliche Beweismittel sein, sofern im Zusammen-

- 9hang mit der Festnahme des Verdächtigen* beweiserhebliche
j

Umstände für die Aufklaruno der Straftat vorhanden sind. Das
ist regelmäßig der Fall bei Festnahmen auf frischer Tat, so.

• •z* В * bei der Festnahme von Ausländern und von Büraern der
ч/

DDR auf einer Grenzüberoenosstelle der DDR іѵеаел von ihnen
\~J 'w/ W

beqanaener Straftaten des staatsfeinrilichenh-Menschenhandels
0 \ ‘‘

bzw . auch versuchten ungesetzlichen Grejjzäfeert ritts . Bei 
derartiaen Festnahmen auf frischer ÄÄe^ist ieren Vielfalt!-

e чиаяагge beweiserhebliche Umstände, di^Jf^rSn die fest zu nehmenden
Personen und darüber hinaus auch j. *:ufig. noch durch weiter
an der Vorbereitung und Du#chführuna der iat Beteilinte ne~a m 4?' ^" ^„ im PKW eingebautes Personsn-schaffen worden sind % ***^

jfr*t V ІЯИ Y/fr\versteck und Be f örds^^rg ^von Personen darin, am PKW an ge
brachte niveaureatilibr%nde Stoßdämpfer, die eine durch den

&*. /’•1Transport vomfexgxfnen im Kofferraum des PKW entstehende auf- 
fällioe HecklssJtiokeit des Fahrzeuoes ausqleichen sollen, die 
Hecklastigkeit des PKW, das gewaltsame Durchbrechen von Grenz
sicherungsanlagen auf der GOSt und dabei entstehende Zerstörungen 
und Beschsdiaunaen vielfältiger materieller Vierte sowie die
Gefährdung des Lebens und der Gesundheit von Angehörigen der

• • ,Paßkontrolleinheiten, der Zollverwaltung und Reisenden).

Solche beweiserheblichen Umstände können aber auch bei der
Realisierung von Festnahmen auf der Grundlage des § 125 (2) StPO

• •
ф • •entstehen, so z® B* wenn die festgenommene und körperlich noch 

nicht durchsuchte Person versucht, in- ihrer Bekleidung aufbe-
t w

wahrte Beweismittel?.wie Schriftstücke, wegzuwerfen, zu ver
schlucken oder anderweitig dem Zugriff der Sicherheitsorgane 
zu entziehen« Aus diesen Gründen sind sowohl bei Festnahmen auf
frischer Tat gemäß § 125 (1) StPO als auch bei

• «Fest ns w"
! AR 8

1
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"Sie werden mitunter auch als Festnahmeprotokolle frezeTchnet 
Das gleiche ailt auch für die Ergreifung einer Person auf der 
Grundlaae eines Haftbefehls, die jedocffden Ausnahmefall
darstellt


